
 
 

 

Elterninformation zur Zurückstellung schulpflichtiger Kinder 
 

Ihr Kind soll im Sommer eingeschult werden, aber Sie, der Kindergarten oder das 
Gesundheitsamt sieht Anhaltspunkte, warum Ihr Kind noch etwas mehr Zeit bräuchte, 
sich zu entwickeln? 
 
Dann gibt es die Möglichkeit, Ihr Kind für ein Jahr vom Schulbesuch zurückzustellen. 
In der Regel verbringen die Kinder das Jahr im Schulkindergarten in Zetel oder - in 
begründeten Ausnahmefällen - in anderen Einrichtungen. 
 
Die Zurückstellung läuft über die Leitung der Grundschule Bockhorn. Bitte setzen Sie 
sich mit der Grundschule in Verbindung, falls Sie eine Zurückstellung Ihres Kindes 
wünschen.   
 
Natürlich können Sie sich auch melden, wenn Sie noch keine Entscheidung getroffen 
haben und Beratung zu dieser Frage wünschen. Gerne finden wir gemeinsam einen 
guten Weg für Ihr Kind, um erfolgreich in das Schulleben zu starten! 
 
 

 
 

Elterninformation zur vorzeitigen Einschulung 
 
Ihr Kind wird im kommenden Schuljahr noch nicht schulpflichtig, Sie oder der 
Kindergarten sehen aber Anhaltspunkte, dass Ihr Kind bereits schulfähig sein wird? 
 
Dann gibt es die Möglichkeit, Ihr Kind vorzeitig einzuschulen. Hierfür müssen Sie sich 
für eine Schuluntersuchung beim Gesundheitsamt Friesland anmelden und einen 
Antrag bei der Grundschule stellen.  
 
Fällt die Schuluntersuchung positiv aus, wird Ihr Kind ein paar Wochen vor den 
Sommerferien zu einem Vormittag in die Grundschule eingeladen. Im Anschluss 
erhalten Sie eine Rückmeldung, ob die Grundschule bereit ist, Ihr Kind vorzeitig 
aufzunehmen.  
 
Natürlich können Sie sich auch in der Grundschule melden, wenn Sie noch keine 
Entscheidung getroffen haben und Beratung zu dieser Frage wünschen. Gerne finden 
wir gemeinsam einen guten Weg für Ihr Kind, um erfolgreich in das Schulleben zu 
starten! 
 
 
 


